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Text 

Verluste bei kapitalistischen Mitunternehmern mit beschränkter Haftung 

§ 23a. (1) Bei natürlichen Personen sind Verluste eines kapitalistischen Mitunternehmers (Abs. 2) 
insoweit nicht ausgleichsfähig oder nach § 18 Abs. 6 vortragsfähig (Wartetastenverluste), als dadurch ein 
negatives steuerliches Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. Dies gilt nicht, soweit die Verluste aus 
einem Überhang von Sonderbetriebsausgaben entstehen. 

(2) Ein Gesellschafter ist als kapitalistischer Mitunternehmer anzusehen, wenn er Dritten gegenüber 
nicht oder eingeschränkt haftet und keine ausgeprägte Mitunternehmerinitiative entfaltet. 

(3) Für das steuerliche Kapitalkonto nicht zu berücksichtigen sind 

 1. Wirtschaftsgüter, die einem Mitunternehmer oder mehreren Mitunternehmern anteilig 
zuzurechnen sind und der Mitunternehmerschaft zur Einkünfteerzielung überlassen werden 
(Sonderbetriebsvermögen) sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen und Erträge, 

 2. sonstige Vergütungen iSd § 23 Z 2 (Sonderbetriebseinnahmen) und Sonderbetriebsausgaben, 

jeweils einschließlich deren Entnahme oder Einlage. 

(4) Wartetastenverluste 

 1. sind zu verrechnen mit Gewinnen späterer Wirtschaftsjahre (einschließlich Übergangs- und 
Veräußerungsgewinnen) oder 
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 2. werden zu ausgleichs- und abzugsfähigen Verlusten in Höhe der in einem späteren 
Wirtschaftsjahr geleisteten Einlagen, soweit sie die Entnahmen übersteigen. Dabei sind 
Entnahmen und Einlagen im Sinne des Abs. 3 nicht zu berücksichtigen. Wird der kapitalistische 
Mitunternehmer zur Haftung herangezogen, gilt dies steuerlich als Einlage. 

Wird der kapitalistische Mitunternehmer zu einem unbeschränkten haftenden Gesellschafter gemäß § 128 
des Unternehmensgesetzbuches, werden sämtliche Wartetastenverluste ab diesem Veranlagungsjahr zu 
ausgleichs- und vortragsfähigen Verlusten. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 entsprechend. 

(6) In der Einkünftefeststellungserklärung (§ 188 BAO) ist für jeden kapitalistischen 
Mitunternehmer die Entwicklung des steuerlichen Kapitalkontos und der Wartetastenverluste für das 
betreffende Wirtschaftsjahr darzustellen. Bei Einkünften aus ausländischen Mitunternehmerschaften hat 
eine entsprechende Darstellung in einer Beilage zur Einkommensteuererklärung des Beteiligten zu 
erfolgen. 
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